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NIEDERSÄCHSISCHER 
FUSSBALLVERBAND E.V. 

 

Kreis Harburg  
 
 

Ausschreibung für die Frauenkreisliga Harburg Saiso n 2011/2012 
 

1. Durchführung der Punktspiele  
Die Punktspiele werden nach den Fußballregeln des DFB, der Satzung und Ordnung des 
NFV und dieser Ausschreibung durchgeführt. Die Rechtsprechung erfolgt nach der Rechts- 
und Verfahrensordnung des NFV.  

2. Aufstieg  
Der Meister der Kreisliga Harburg steigt in die Bezirksliga Ost auf. Bei gleicher Punktzahl ent-
scheidet die Tordifferenz (Subtraktionsverfahren). Sind Punktverhältnis und Tordifferenz bei 
mehreren Mannschaften gleich, ist diejenige besser platziert, die mehr Tore erzielt hat. 
Stimmt auch die Zahl der erzielten Tore überein, findet ein Entscheidungsspiel auf neutralem 
Platz statt.  
Der Bezirksspielausschuss entscheidet ggf. über weitere Aufsteiger aus der Kreisliga. 
Spielgemeinschaften sind auf Bezirksebene grundsätzlich nicht zugelassen; über Ausnahmen 
im Hinblick auf den Aufstieg in die Bezirksliga der Frauen entscheidet in Anwendung von An-
hang 1, § 5, Abs. (1) SpO der Bezirksspielausschuss im Einzelfall am Ende der Spielserie. 
Da aufgrund der Mannschaftsmeldungen für das Spielj ahr 2011/2012 die Aufstellung 
einer Kreisklasse nicht möglich ist, können keine M annschaften aus der Kreisliga ab-
steigen. 
Über ggf. notwendige ergänzende Maßnahmen (wie z.B. weiterer Abstieg, Veränderung der 
Anzahl der Mannschaften usw.) entscheidet der Kreisfrauenausschuss. 

3. Spielpläne  
Die Spielpläne werden nach dem Rahmenspielplan erstellt und im SpielPlus veröffentlicht. 
Spielverlegungen können nach dem Staffeltag nur bei gegenseitigem Einverständnis erfol-
gen. Eine diesbezüglich schriftliche Erklärung von beiden Vereinen muss dem Staffelleiter 
spätestens 14 Tage vor dem Termin vorliegen. Für jede Spielverlegung wird eine Verwal-
tungsgebühr erhoben. Die Austragung von Flutlichtspielen ist möglich. Der Platzvorteil kann 
unter keinen Umständen an den Gegner abgetreten werden. Beim Zusammentreffen von 
Auswahl- und Pflichtspielen bei Frauenmannschaften kann der Verein, der aus einer Mann-
schaft mindestens eine Spielerin für eine Auswahlmaßnahme abstellen muss, die Absetzung 
eines für diese Mannschaft angesetzten Spieles verlangen.  
Sollte eine Mannschaft zu einem Pflichtspiel nicht antreten, muss der Gegner einen ausgefüll-
ten Spielbericht an den Staffeleiter schicken. 

4. Spielgemeinschaften  
Bei vom Kreis Harburg genehmigten Spielgemeinschaften ist der erstgenannte Verein ver-
antwortlich.  
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5. Ergebnismeldung  
Die Platzvereine sind verpflichtet, die Spielergebnisse unverzüglich, spätestens eine Stunde 
nach Spielende, ausgehend von der Anstoßzeit ins DFBnet einzugeben. Spielausfälle oder 
Nichtantreten einer Mannschaft sind ebenfalls einzugeben. Fehlende oder verspätete Einga-
ben werden bestraft. 
 

6. Spielkleidung  
In der gemäß Mannschaftsmeldebogen gemeldeten Spielkleidung ist bei Heimspielen ver-
bindlich anzutreten. Für eine ggf. notwendige Ausweichtracht hat der Gastverein zu sorgen. 
Wenn Mannschaften mit Rückennummern spielen, müssen die Eintragungen im Spielbericht 
den tatsächlichen Nummern entsprechen.  

7. Auswechselung  
Vor dem Spiel müssen alle Auswechselspielerinnen in den Spielbericht eingetragen werden. 
Nach Rücksprache mit dem Schiedsrichter dürfen bis zu vier Spielerinnen beliebig oft ein- 
und ausgewechselt werden. 

8. Spielberichte  
Vollständig lesbar ausgefüllte Spielberichte, adressiertem Freiumschlag und die Spielerin-
nenpässe sind dem Schiedsrichter jeweils so rechtzeitig zu übergeben, dass eine Passkon-
trolle vor dem Spiel durchgeführt werden kann.   

9. Schiedsrichter  
Für alle Punkt- und Pokalspiele werden die Schiedsrichter Verbandsseitig angesetzt.  
Die Schiedsrichter-Assistenten werden durch die Vereine bereit gestellt.  
Bei Nichterscheinen des Schiedsrichters bitte den § 30 der NFV - Spielordnung beachten! Die 
Abrechung der Schiedsrichter erfolgt nach der Gebührenordnung. 

10. Verspäteter Spielbeginn  
Tritt eine Mannschaft nicht rechtzeitig an, so besteht für die gegnerische Mannschaft und für 
den angesetzten Schiedsrichter eine Wartepflicht von 45 Minuten. Wird das Spiel schließlich 
ordnungsgemäß durchgeführt, so wird es entsprechend seinem Ausgang gewertet. 

11. Bespielbarkeit der Plätze  
Bei Unbespielbarkeit des Platzes ist unbedingt nach § 28 NFV - Spielordnung zu verfahren. 
Bei jeder Spielabsage sind unverzüglich der Gegner und der Schiedsrichter telefonisch sowie 
der Staffelleiter und der zuständige Schiedsrichter-Ansetzer am gleichen Tag zu benachrich-
tigen. 

12. Ehrung von Meistern  
Meister einer Staffel, die nicht in die nächst höhere Klasse aufsteigen, können in der nächs-
ten Spielserie nicht wieder als Meister geehrt werden. 

13. Spielberechtigung von Juniorinnen in Frauenmannscha ften  
Es wird um Beachtung von NFV- Spielordnung Anhang 1 § 2 gebeten. 

14. Festspielregelung für Frauen und Juniorinnen 
Es wird um Beachtung der NFV- Spielordnung § 10 in Verbindung mit der NFV- Jugendord-
nung § 7 gebeten. 

15. Kreispokal 
An den Kreispokalspielen nehmen alle Mannschaften der Kreisliga teil. Die Paarungen wer-
den ausgelost. Die Durchführung erfolgt in allen Punkten wie bei den Punktspielen. Bei 
Gleichstand nach normaler Spielzeit erfolgt ein Entscheidungsschießen nach Spielordnung. 
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Das Endspiel findet auf neutralem Platz statt. Der Kreispokalsieger nimmt in der nächsten 
Saison am Wettbewerb um den Bezirkspokal teil.  

16. Hinausstellungen und Rechtsprechung  
Bei Hinausstellungen - totaler Feldverweis - von Spielerinnen ist der betroffene Verein ver-
pflichtet, dem Schiedsrichter nach Beendigung des Spiels den Spielerpass auszuhändigen. 
Eine des Feldes verwiesene Spielerin ist in jedem Fall solange vorgesperrt, bis eine Ent-
scheidung des Frauenausschusses Harburg oder des Kreissportgerichts Harburg vorliegt. 
Einsprüche sind innerhalb von drei Tagen dem Staffelleiter und dem Vorsitzenden des 
Kreissportgerichts einzureichen. Gegen Entscheidungen des Frauenausschusses ist nach § 
40 Abs. 3 der NFV - Satzung die gebührenfreie Anrufung des Sportgerichts gem. § 15 der 
Rechts - und Verfahrensordnung innerhalb von 7 Tagen möglich. 

17. Trikotwerbung 
 Für jede am Spielbetrieb teilnehmende Mannschaft wird per 30.09 des Spieljahres eine Ge-
bühr über 25,00 € abgebucht. Dies erfolgt nur dann nicht, wenn der Verein bis spätestens 
15.09. der Vors. des Frauenausschusses schriftlich  mitteilt, welche Mannschaft definitiv oh-
ne Trikotwerbung spielen.  
Für die Trikotwerbung (Neuantrag) muss ein Antrag auf Genehmigung von Werbung auf der 
Spielkleidung von Spielerinnen gestellt und an den Vorsitzenden des Frauenausschusses 
Frank Dohnke geschickt werden (zu finden und online abzurufen unter www.nfv.de). 

18. Strafen und Gebühren  
Die Strafbestimmungen richten sich nach den Bestimmungen des Anhang 2 der Spielordnung 
sowie §§ 42,43,45 der Rechts- und Verfahrensordnung NFV . 
Dort nicht aufgeführte Verwaltungsstrafen, die nur  unseren NFV Kreis Harburg betreffen sind 
wie folgt festgelegt : 
 
Gebühr für das Nachmelden von Mannschaften                                                        10 € 
Fehlende oder nicht zur Verfügung gestellte Linienrichter Fahnen                            10 € 
 
Strafen und Verwaltungskosten werden vom Schatzmeister des NFV - Kreis Harburg abge-
bucht   

19. Rechtsmittel  
Gegen diese Ausschreibung ist die gebührenfreie Anrufung nach §15 der Rechts- und Ver-
fahrensordnung innerhalb von 7 Tagen nach Zustellung der Ausschreibung beim Sportgericht 
des NFV - Kreis Harburg möglich. Nach diesem Termin ist die Ausschreibung für alle Vereine 
verbindlich.  
 
 
Jesteburg , den 01. Juli 2011  
 
 
Frank Dohnke 
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Kontaktadressen 
 
Frauen- und Mädchenausschussvorsitzender: 
Frank Dohnke 
Lüllauer Dorfstr. 45 
21266 Jesteburg 
Tel.: 04183-50815 
Handy: 0160-2333189 
Fax: 04183-114576 
Mail: f.dohnke@nfv-kreisharburg.de 
Mail: frank.dohnke@nfv.evpost.de (nur intern) 
 
 
Staffelleiterin/Frauenreferentin : 
Susanne Struwe 
Kornblumenweg 18 
21271 Asendorf 
Tel.: 04183-9759519 
Fax: 04183- 79 17 17 
Handy: 0160-97571845 
Mail: s.struwe@nfv-kreisharburg.de 
Mail: susanne.struwe@nfv.evpost.de (nur intern) 
 
 
 

Schiedsrichteransetzerin: 
Kim-Jana  Trenkner  
Königsberger Straße 19  
21423 Winsen/ Luhe 
Tel.: 04171- 409055 
Handy: 0177-234 64 30 
Mail: sr-innen@srharburg.de 
Mail: k.trenkner@gmx.de  


